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RS OGH 1972/1/25 8Ob343/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1972

Norm

ABGB §921

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit durch ungewöhnliche Vernachlässigung der Sorgfaltsp2icht, wenn dem Verkäufer bewußt war,

daß der Käufer bei Kenntnis bestimmter vom Verkäufer zu vertretender Umstände den Kaufvertrag nicht

abgeschlossen hätte und der Eintritt des Schadens als wahrscheinlich voraussehbar war.
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